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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,

die Landesregierung zu ersuchen

zu berichten,

1. welche spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen es in Baden-Württemberg gibt und wie diese gefördert werden;

2. inwiefern diese Fachberatungsstellen in eine Hilfekonzeption des Landes ein-
gebunden sind;

3. welche weiteren spezialisierten Hilfen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen es in Baden-Württemberg gibt und wie diese gefördert werden; 

4. in welcher Form diese Stellen kooperieren und ob es eine Koordinierung auf
Landesebene gibt;

5. in welcher Form diese Stellen auf der örtlichen Ebene kooperieren, insbeson -
dere mit den örtlichen Behörden;

6. inwieweit sie die Aussage des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, die finanzielle Regelausstattung der spezialisier-
ten Fachberatungsstellen sei vielerorts mangelhaft, auch in Baden-Württem-
berg als Anlass zum Handeln begreift;

7. inwiefern sich das Land Baden-Württemberg und die Kommunen in Baden-
Württemberg an der Umsetzung des Gesamtkonzepts gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend beteiligen und welche Rolle dabei insbesondere der Ausbau
der Säule „Beratung, Hilfen und Therapien für Betroffene“ spielt.

22. 06. 2018

Wölfle, Binder, Hinderer, Kenner, 
Rolland, Stickelberger SPD

Antrag

der Abg. Sabine Wölfle u. a. SPD

und

Stellungnahme

des Ministeriums für Soziales und Integration

Beratung und Hilfe bei sexueller Gewalt an Kindern 

und Jugendlichen in Baden-Württemberg
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B e g r ü n d u n g

Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik 2017 wurden in Baden-Württemberg 
1.127 Fälle von Missbrauch von Kindern (§§ 176, 176 a, 176 b StGB), 64 Fälle
von Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB), 29 Fälle von Missbrauch von
Schutzbefohlenen (§ 174 StGB), 624 Fälle von Kinderpornografie (§ 184 b StGB)
und 195 Fälle von Jugendpornografie (§ 184 c StGB) registriert. Der bekannteste
Fall davon geschah in Staufen. Das sind jedoch nur die registrierten Fälle. Nach
den Angaben des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindes-
missbrauchs erleben mehr als zehn Prozent aller Kinder und Jugendlichen sexuel-
le Gewalt vor ihrer Volljährigkeit. In jeder Schulklasse sind das etwa ein bis zwei
Schülerinnen und Schüler.

Die betroffenen Kinder und Jugendlichen benötigen eine professionelle Beratung
als Ergänzung häufig notwendiger Therapie. Im Rahmen des Gesamtkonzepts ge-
gen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen des Bundesministeriums für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des aktuellen Programms des Unab-
hängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs zur konse-
quenten Bekämpfung von sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche und
deren Folgen spielt der Ausbau der Beratung von betroffenen Kindern und Ju-
gendlichen und dabei auch die finanzielle Absicherung der Beratungsarbeit eine
große Rolle. Dieser Antrag begehrt Auskunft über die Aktivitäten dazu in Baden-
Württemberg.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 18. Juli 2018 Nr. 26-0141.5/16/4290 nimmt das Ministerium
für Soziales und Integration im Einvernehmen mit dem Ministerium für Inneres,
Digitalisierung, Migration sowie dem Ministerium für Finanzen zu dem Antrag
wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1. welche spezialisierten Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen es in Baden-Württemberg gibt und wie diese gefördert wer-
den;

Dem Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg liegt keine
abschließende Übersicht über alle Fachberatungsstellen gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen vor. 

Im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration wurde eine Bestands-
aufnahme zur Situation des spezialisierten Hilfesystems im Bereich Gewalt gegen
Frauen in Baden-Württemberg durchgeführt. Als Anlage 1 ist die Übersicht zu
den Einrichtungen und Beratungsstellen für von häuslicher und sexualisierter Ge-
walt betroffene Frauen und Mädchen in Baden-Württemberg (Stand: Juni 2018)
sowie als Anlage 2 die Übersicht zu den Einrichtungen und Beratungsstellen für
von häuslicher und sexualisierter Gewalt betroffene Männer in Baden-Württem-
berg (Stand: Dezember 2017) beigefügt. Die aufgeführten Beratungsstellen haben
in erster Linie erwachsene Frauen und Männer als Zielgruppe. 

In der Bestandsaufnahme wurden Beratungsstellen, die sich direkt an Kinder und
Jugendliche richten, nicht explizit erfasst. In der durch den Unabhängigen Beauf-
tragen für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) veröffentlichten
Expertise „Fallbezogene Beratung und Beratung von Institutionen zu Schutzkonzep-
ten bei sexuellem Missbrauch“ (Stand Februar 2016, Anlage 3), wurden 65 Fachbe-
ratungsstellen (inkl. 1 Präventionsstelle) in Baden-Württemberg erfasst (Seite 38 ff.).
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Die vorgenannten Fachberatungsstellen werden nicht mit Landesmitteln geför-
dert.

Die Arbeitsschwerpunkte der auf sexuelle Gewalt spezialisierten Fachberatungs-
stellen im Land umfassen Beratung und Unterstützung, Prävention, Fortbildung,
Öffentlichkeitsarbeit, (Trauma-)Therapie und die Begleitung der betroffenen
Frauen und Mädchen zu Ämtern, Polizei und Gericht. Das Beratungsangebot rich-
tet sich nicht nur auf die Opfer, sondern auch auf Eltern und andere unterstützen-
de Familienangehörige. Zudem erfolgt die Beratung und Fortbildung von Fach-
kräften, die die Opfer sowie ihre Familienangehörigen beraten. Daneben bieten
diese Fachberatungsstellen auch therapeutische Hilfe. In den Fachberatungsstel-
len sind häufig Diplom-Psychologinnen, Diplom-Pädagoginnen und Sozialpäda -
goginnen mit unterschiedlichen therapeutischen Zusatzausbildungen tätig. Die
spezifisch schädigende Auswirkung von sexueller Gewalt kann daher beispiels-
weise durch Gesprächstherapie, Gestalttherapie, Verhaltenstherapie, Arbeit mit
kreativen Medien, systemischer Therapie und Traumatherapie aufgefangen wer-
den.

Für Fachkräfte erfolgen Fortbildungen, Fachtage und Workshops. Neben der Ver-
mittlung von Grundinformationen zu sexueller Gewalt erfolgen Hilfestellungen
für das Vorgehen bei einem Verdacht und für den Umgang mit betroffenen Kin-
dern und Jugendlichen. Die Fortbildungen richten sich an Lehrkräfte in Schulen,
an Fachkräfte aus dem pädagogischen Bereich, aus dem psychosozialen Bereich,
aus den Einrichtungen, aus dem medizinischen Bereich sowie aus dem Justizbe-
reich und der Polizei.

2. inwiefern diese Fachberatungsstellen in eine Hilfekonzeption des Landes ein-
gebunden sind;

3. welche weiteren spezialisierten Hilfen gegen sexuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen es in Baden-Württemberg gibt und wie diese gefördert werden; 

Der Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen ist der
Landesregierung ein wichtiges Anliegen. Gesetzlich verankert ist die Zuständig-
keit für den Schutz vor Kindeswohlgefährdungen nach dem SGB VIII bei den ört-
lichen Sozial- und Jugendhilfeträgern. Eine Einbeziehung von Fachberatungsstel-
len in eine Hilfekonzeption des Landes besteht insofern nicht. 

Die Landesregierung unterstützt die kommunale Ebene und den Kampf gegen 
sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen mit einem breiten Maß -
nahmenpaket.

In Kooperation mit dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-
Württemberg (KVJS) – Landesjugendamt – setzt das Ministerium für Soziales
und Integration des Landes Baden-Württemberg ein gemeinsames Konzept zur
praxisorientierten Weiterentwicklung der Kinderschutzverfahren in Baden-Würt-
temberg um. Es setzt sich aus den folgenden vier Bausteinen zusammen:

1. Im November 2017 fanden zwei Regionalkonferenzen für die Fach- und Lei-
tungskräfte der Jugendämter statt, deren Ziel die Ausarbeitung der Handlungs-
bedarfe war.

2. Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus Praktikerinnen und Praktikern sowie einer
Wissenschaftlerin und einem Wissenschaftler des Deutschen Jugendinstituts e. V.
(DJI), deren Ziel die Entwicklung praxisorientierter Lösungsvorschläge ist. 

3. Ausbau des Fortbildungsangebotes des KVJS für die in der Kinder- und Ju-
gendhilfe tätigen Beschäftigten der Jugendämter.

4. Wissenschaftliche Vor-Ort-Beratung der Jugendämter. Mit dieser Vor-Ort-Be-
ratung erhalten alle Jugendämter in Baden-Württemberg das Angebot, ihre
Strukturen und Prozesse im Kinderschutz vor Ort mit Hilfe des DJI selbst zu
überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren.

Neben Aufklärungsinitiativen für Kinder und Eltern unterstützt die Landesregie-
rung auch ein Behandlungsnetzwerk für potenzielle Kindesmissbrauchs-Täter. So
soll verhindert werden, dass sogenannte Tatgeneigte sich tatsächlich an Kindern
vergehen. Ziel ist, sexuellen Missbrauch an Kindern möglichst zu verhindern, in-
dem ganz bewusst auch die potenziellen Täter angesprochen werden. Damit stärkt
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die Landesregierung den präventiven Opferschutz. Eine entsprechende Vereinba-
rung besteht mit der Behandlungsinitiative Opferschutz in Karlsruhe (BIOS), dem
Verein Bewährungshilfe Stuttgart und dem Standort des Präventionsnetzwerks
„Kein Täter werden“ an der Universitätsklinik Ulm. Diese drei Angebote bilden
ein Behandlungsnetzwerk. Die Angebote richten sich an Menschen, die sich in
ihren Fantasien sexuelle Handlungen mit Kindern vorstellen oder sich dazu ge-
drängt fühlen sowie Menschen, die im Verborgenen bereits als Täter agiert haben
– beispielsweise indem sie Kinderpornografie konsumieren. Das Ministerium für
Soziales und Integration fördert das Netzwerk mit jährlich 170.000 Euro.

Hinzuweisen ist bei präventiven Maßnahmen zum Schutz von Kindern und 
Jugendlichen vor sexueller Gewalt auch auf die Jugendsozialarbeit an Schulen
(Schulsozialarbeit). Hierfür hat die Landesregierung für das Jahr 2018 rund 
25 Mio. Euro und für das Jahr 2019 rund 27 Mio. Euro bereitgestellt. Damit ha-
ben Schülerinnen und Schüler neben Lehrerinnen und Lehrern auch weitere ver-
trauenswürdige Ansprechpersonen, die gerade die Aufgabe haben, bei der Wahr-
nehmung von Anhaltspunkten für sexuelle Gewalt weitere Hilfen eröffnen und
vermitteln zu können. Die Schulsozialarbeit spielt in der Kooperation von Ju-
gendhilfe und Schule eine bedeutende Rolle.

Nach dem Achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII) gehört es mit zu den Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe, Kinder und Jugendliche vor Kindeswohlgefährdun-
gen zu schützen. Hierzu gehören alle Formen des Missbrauchs einschließlich 
sexueller Gewalt. In § 8 a SGB VIII hat der Gesetzgeber bereits 2005 konkrete
Verfahrensregelungen für die Jugendämter getroffen, die mit Unterstützung des
Landes, wie z. B. der Finanzierung von Fortbildungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Jugendämter zu § 8 a SGB VIII, umgesetzt wurden. Ebenso hat
das Land die kommunale Ebene bei der Entwicklung der nach § 8 a SGB VIII
zwischen Jugendamt und Einrichtungsträger zu schließenden Vereinbarungen zur
Umsetzung des § 8 a SGB VIII unterstützt.

Da jedes Kind im Falle eines sexuellen Missbrauchs eine individuell gestaltete
Unterstützung benötigt, können als weitere Hilfsmöglichkeiten sowohl therapeu -
tische Angebote, Unterstützung der Eltern/der Familie, Vermittlung an den
WEISSEN RING e. V. etc. erforderlich sein. Das KVJS-Landesjugendamt bietet
als präventives Angebot in diesem Zusammenhang Trägern und Fachkräften der
Einrichtungen u. a. Fortbildungen zum Kinderschutz und zur Entwicklung von
Schutzkonzepten an.

Gemäß § 406 g Strafprozessordnung (StPO) können sich Verletzte von Straftaten
eines psychosozialen Prozessbegleiters bedienen. Hierbei handelt es sich um be-
sonders ausgebildete Fachkräfte, welche die Verletzten vor, während und nach
der Hauptverhandlung betreuen, informieren und unterstützen. Von sexueller Ge-
walt betroffene Kinder und Jugendliche haben hierbei gemäß § 406 g Absatz 3
Satz 1 StPO in der Regel einen Anspruch auf (kostenfreie) Beiordnung eines psy-
chosozialen Prozessbegleiters.

Darüber hinaus bietet die von der PräventSozial Justiznahe Soziale Dienste ge -
meinnützige GmbH betriebene Webseite www.zeugeninfo.de zielgerichtete Informa-
tionen für Zeuginnen und Zeugen, wie etwa zu den Abläufen und Besonderheiten im
gerichtlichen Verfahren. Die Internetpräsenz enthält ferner eine spezielle Rubrik für
Kinder, in der relevante Informationen zielgruppengerecht dargestellt sind.

Die Opferschutzbroschüre „Tipps und Hinweise Ihrer Polizei“ der Polizei Baden-
Württemberg wird im Rahmen der polizeilichen Sachbearbeitung an Opfer von
Straftaten und gegebenenfalls an deren Angehörige ausgehändigt. Diese enthält
unter anderem Hinweise zu den oben ausgeführten Angeboten und zu Listen von
Traumatherapeutinnen und -therapeuten bei den Versorgungsämtern der Land-
ratsämter in Baden-Württemberg.

Zudem existieren in Baden-Württemberg spezielle Gewaltambulanzen, in denen
sich Opfer von Gewalt von speziell ausgebildeten Ärztinnen und Ärzten unter -
suchen, vorhandene Spuren sichern und Verletzungen gerichtsfest dokumentieren
lassen können. Dies unabhängig davon, ob und wann sie ggf. eine Anzeige bei der
Polizei erstatten.

Die bundesweite Kampagne „Missbrauch verhindern“ des Programms Polizei -
liche Kriminalprävention des Bundes und der Länder (ProPK), in Kooperation
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mit dem WEISSEN RING e. V., stellt ein vielfältiges und breites Medienangebot
(Plakate, Flyer, Broschüren, Vorträge, Informationen im Internet) in diesem The-
menfeld zur Verfügung, das kostenlos von allen Präventionsakteuren abgerufen
werden kann. Die Polizei des Landes setzt diese Medien proaktiv im Rahmen ih-
rer Präventionsarbeit ein.

Darüber hinaus ist die Polizei Baden-Württemberg an Projekten, wie der im No-
vember 2012 gestarteten bundesweiten Präventionskampagne „Trau Dich“ oder
„Kein Raum für Missbrauch“, aktiv beteiligt. Im Rahmen des landesweit angebo-
tenen schulischen Präventionsangebotes „Mediensicherheit“ informiert und sensi-
bilisiert die Polizei Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer sowie El-
tern, unter anderem zu den Themen „Internetpornografie“ sowie den aktuellen
Phänomenen wie „Sexting“ (der gezielte Austausch privater Nachrichten über 
sexuelle Themen mit dem Mobiltelefon) und „Cybergrooming“ (das gezielte An-
sprechen Minderjähriger im Internet mit dem Ziel sexueller Kontakte).

4. in welcher Form diese Stellen kooperieren und ob es eine Koordinierung auf
Landesebene gibt;

5. in welcher Form diese Stellen auf der örtlichen Ebene kooperieren, insbeson-
dere mit den örtlichen Behörden;

Die Fachberatungsstellen kooperieren sowohl mit den örtlichen Jugendämtern als
auch mit den Einrichtungen vor Ort. 

Alle zwölf regionalen Polizeipräsidien in Baden-Württemberg verfügen über spe-
zielle Opferschutzkoordinatorinnen und -koordinatoren. Sie gewährleisten eine
landesweit einheitliche, aktuelle und qualitativ hochwertige Umsetzung von Op-
ferschutzbelangen in den jeweiligen Zuständigkeitsbereichen. Darüber hinaus ko-
ordinieren sie die Netzwerkarbeit mit Fachberatungsstellen und weiteren Präven-
tionsakteuren auf lokaler und/oder regionaler Ebene. Die Zusammenarbeit bildet
sich unter anderem in Form Runder Tische, Fallkonferenzen, gemeinsamen Pro-
jekten und Veranstaltungen ab.

Im Rahmen des polizeilichen Opferschutzes werden Opfer von sexueller Gewalt
sowie deren Angehörige von der Polizei umfassend über ihre Rechte und Befug-
nisse sowie Hilfsangebote in ihrer Nähe informiert. Im Idealfall erteilt das Opfer
der Polizei das Einverständnis, seine persönlichen Daten an eine geeignete Fach-
beratungsstelle zu übermitteln. So kann die Fachberatungsstelle das Opfer proak-
tiv kontaktieren, ohne dass es selbst tätig werden muss. 

Zur Stärkung dieser Zusammenarbeit haben das Ministerium für Inneres, Digitali-
sierung und Migration und der WEISSE RING Baden-Württemberg e. V. im Jahr
2015 eine Kooperationsvereinbarung geschlossen.

6. inwieweit sie die Aussage des Unabhängigen Beauftragten für Fragen des 
sexuellen Kindesmissbrauchs, die finanzielle Regelausstattung der spezialisier-
ten Fachberatungsstellen sei vielerorts mangelhaft, auch in Baden-Württem-
berg als Anlass zum Handeln begreift;

Die Frage der Regelausstattung der Fachberatungsstellen wird auf Bundesebene
im Rahmen der im Koalitionsvertrag vorgesehen Reform des SGB VIII zu klären
sein.

Der Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs hat
bereits 2012 darauf hingewiesen, dass die Arbeit der bestehenden Fachberatungs-
stellen durch eine Regelfinanzierung abgesichert werden müsse. Es sei deshalb in
das SGB VIII eine gesetzliche Regelung aufzunehmen, wonach für eine bestimm-
te Anzahl von Mädchen und Jungen eine Fachkraft finanziert werden müsse. In-
sofern liegt der Handlungsauftrag auch aus Sicht des Unabhängigen Beauftragten
für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs beim Bund. Die Bundesregierung
muss in einem sinnvollen und transparenten Verfahren unter Beteiligung aller Ak-
teure die SGB VIII-Reform neu angehen. 
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7. inwiefern sich das Land Baden-Württemberg und die Kommunen in Baden-
Württemberg an der Umsetzung des Gesamtkonzepts gegen sexuelle Gewalt an
Kindern und Jugendlichen des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend beteiligen und welche Rolle dabei insbesondere der Aus-
bau der Säule „Beratung, Hilfen und Therapien für Betroffene“ spielt.

Ein Gesamtkonzept des Bundes liegt nicht vor. Es gibt daher keine Konzeption,
die von den Kommunen umgesetzt werden könnte. 

Lucha

Minister für Soziales 
und Integration
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